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Nun wird er also verwahrt. Peter 
Hans Kneubühl, der womöglich 
berüchtigste Rentner des Landes, 
der 2010 auf Polizisten feuerte, 
einen von ihnen lebensgefähr-
lich verletzte. Das Regionalge-
richt Berner Jura-Seeland erach-
tet es nach all den gescheiterten 
Therapieversuchen für unmög-
lich, den Mann in die Freiheit zu 
entlassen. Am Freitag verhängte 
es deshalb eine der strengsten 
Massnahmen, die das schweize-
rische Strafrecht kennt.

Wie gefährlich ist Peter Hans 
Kneubühl noch? Die Antwort des 
Gerichts darauf fiel eindeutig 
aus. Gerichtspräsident Markus 
Gross unterstrich sie mit zwei 
Sätzen aus einem Schreiben 
Kneubühls: «Ich kann Ihnen ga-
rantieren, dass ich nicht ruhen 
werde, bis die illegale Versteige-
rung rückgängig gemacht wur-
de. Und ich Ihnen den Hals um-
gedreht habe.» 

Adressat dieser Zeilen war 
kein Gutachter oder Richter, kei-
ne Behörde oder öffentliche In-
stitution. Gerichtet waren sie an 
die Menschen, die heute im Haus 
wohnen, das einst ihm, Peter 
Hans Kneubühl, gehörte. Das er 
verteidigte. Und dabei bis zum 
Äussersten ging.

Im Krieg
Am 8. September 2010 griff Pe-
ter Hans Kneubühl zu den Waf-
fen. In seinem Elternhaus sollte 
eine öffentliche Besichtigung 
stattfinden. Bald sollte die Lie-
genschaft versteigert werden. 
Kneubühl verbarrikadierte sich 
im Haus. Die Polizei rückte mit 
dem Spezialkommando Enzian 
an. Kneubühl eröffnete das Feu-
er, verletzte einen Polizisten 
schwer und entkam. Geschnappt 
wurde er erst neun Tage später.

Der heute 76-Jährige wähnt 
sich bis heute in einem Krieg mit 
der Justiz, den Behörden, seiner 
Schwester. In seiner Wahrneh-
mung hat er in Notwehr gehan-
delt. Mehrere Gutachter attestie-
ren dem Rentner eine schwere 
wahnhafte Störung. Er ist des-
halb nicht schuldfähig. Anstelle 
einer Freiheitsstrafe sollte er eine 
stationäre Therapie machen. 

Aber Peter Hans Kneubühl wi-
dersetzte sich, trat mehrmals in 

einen Hungerstreik, um den Voll-
zug zu verhindern. Seit Jahren 
lebt er nun im Regionalgefäng-
nis Thun. 

Kneubühl erfüllt sie alle
Die bernischen Bewährungs- 
und Vollzugsdienste haben die 
stationäre Massnahme  schliess-
lich mangels Aussicht auf Be-
handlungserfolg aufgehoben, im 

Gegenzug die Verwahrung bean-
tragt. Um eine solche anordnen 
zu können, muss ein langer 
 Katalog an Voraussetzungen er-
füllt sein. 

Kneubühl erfüllt sie – so das 
Gericht – allesamt. Einige sind 
unbestritten, wie die Anlasstat 
und die schwere Beeinträchti-
gung der Opfer: Der von Kneu-
bühl angeschossene Kantons-
polizist erlitt schwere Hirnver-
letzungen, musste sich mehreren 
Eingriffen unterziehen, leidet 
seither an Migräneattacken, hat 
Konzentrationsstörungen.

Das Gericht hält auch die an-
haltende, schwere psychische 
Beeinträchtigung und die Nicht-
therapierbarkeit für hinreichend 
belegt. Das von der Verteidigung 
ins Spiel gebrachte engmaschi-
ge Setting in Freiheit schien dem 
Gericht als unrealistisch. Peter 
Hans Kneubühl hat keine Woh-
nung, kaum Geld und wäre auf 
erhebliche Unterstützung ange-
wiesen. Unterstützung, welche 
die so verhassten Behörden bie-
ten würden. 

Das Gericht bejahte auch die 
Rückfallgefahr. Wegen der Dro-
hungen gegen die neuen Eigen-
tümer des Elternhauses, weil 
man schlicht nicht weiss, wann 

sich Kneubühl wieder in die Ecke 
gedrängt fühlt. Und weil die Tat-
waffe bis heute verschollen ist. 
Unter all diesen Gesichtspunk-
ten erachtet das Gericht schliess-
lich den unbestrittenermassen 
sehr schweren Eingriff in Kneu-
bühls Freiheitsrechte als verhält-
nismässig.

«Entlassung ist utopisch»
Peter Hans Kneubühl wird vor-
erst in seiner Zelle in Thun blei-
ben. Die Behörden werden eine 
alternative Unterbringung prü-
fen, ihn aber nicht dazu zwingen. 
Markus D’Angelo ist der Anwalt 
der bernischen Bewährungs- 
und Vollzugsdienste, die er vor 
Gericht vertreten hat. Nach der 
Urteilsverkündung sagte er: «Bei 
der Unterbringung achten wir 
stark auf den Gesundheitszu-
stand von Herrn Kneubühl.»

Gerichtspräsident Markus  
Gross machte während seiner 
Urteilsverkündung deutlich: 
«Eine Verwahrung heisst mit-
nichten, dass die Person bis zu 
ihrem Lebensende weggesperrt 
wird.» Vielmehr müsse die Mass-
nahme regelmässig überprüft 
werden. Zeigt Kneubühl in den 
nächsten Jahren die Bereitschaft 
zur Kooperation, etwa indem er 
endlich verrät, wo die Tatwaffe 
geblieben ist, dann sind Voll-
zugslockerungen bis hin zu einer 
bedingten Entlassung möglich. 

Markus D’Angelo bestätigte 
diese Einschätzung kurz nach 
dem Urteil, relativierte sie aber 
auch. «Objektiv betrachtet, 
braucht es wenig. Für Herrn 
Kneubühl sind solche Zuge-
ständnisse aber ein riesiger 
Schritt.» Faktisch also dürfte sich 
an der Situation wenig ändern.

Kneubühls amtlicher Vertei-
diger Sascha Schürch jedenfalls 
geht davon aus: «Eine Entlas-
sung ist utopisch.» Schon allein 
im Hinblick auf das fortgeschrit-
tene Alter seines Klienten.  Die-
ser war erneut nicht persönlich 
vor Gericht erschienen. 

Das Urteil ist allerdings noch 
nicht rechtskräftig. Ob Kneubühl 
den neuerlichen Gang durch die 
Instanzen antritt, war am Frei-
tag noch offen. 

Cedric Fröhlich

«Ich werde nicht ruhen»: 
Peter Hans Kneubühl wird verwahrt
Urteil Für das Regionalgericht Berner Jura-Seeland geht  
vom Bieler Rentner nach wie vor erhebliche Gefahr aus.

Gutachter Elmar Habermeyer attestiert Kneubühl eine wahnhafte Störung. Illustration: Karin Widmer

«Eine Verwahrung 
heisst mitnichten, 
dass die Person bis 
zu ihrem Lebens-
ende weggesperrt 
wird.»

Markus  Gross  
Gerichtspräsident

«Ich war in allen zugänglichen Teilen   der Anlage»
Mitholz Es ist ein Jahrhundertprojekt: die Räumung des ehemaligen Munitionslagers von Mitholz. 3500 Tonnen Munition warten  
auf Beseitigung und Entsorgung. Verantwortlich für die Variantenevaluation ist Hanspeter Aellig.

man deshalb mit den Konse-
quenzen leben und ein grosses 
Opfer bringen muss. Damit man 
wieder gefahrlos in Mitholz 
 leben kann. Das ist unser Ziel, 
und deshalb sind wir mit Hoch-
druck daran, unsere Pläne vor-
anzutreiben.

Was sagen Sie einem heute 
70-jährigen Ehepaar, das in 
zehn Jahren Mitholz verlassen 
muss?
Ich habe grosses Verständnis für 
solch schwierige Konstellatio-
nen. Im Sommer starten wir, 
neben dem Teilprojekt Varian-
tenevaluation, unter anderem 
das Teilprojekt Unterstützung 
der Bevölkerung. Hier werden 
wir jeden Fall, von Familie zu 
 Familie, von Einzelperson zu 
Einzelperson, genau abklären 
und mit den Betroffenen be-
sprechen.

In der Mitwirkung sollen sich 
Laien zu sehr komplexen  
Fragestellungen äussern. Diese 
Mitwirkung ist doch nichts als 
ein Feigenblatt.
Widerspruch! Wir stellen in der 
Mitwirkung genau jene Fragen, 
welche die Bevölkerung beschäf-
tigt. Wie kann mir der Bund kon-
kret helfen? Soll er mein Grund-
stück kaufen? Einen alternativen 
Wohnort suchen und anbieten? 
Schutzbauten für meine Liegen-
schaft erstellen? Die Meinung der 
Bevölkerung ist uns äusserst 
wichtig. Sie wird ein wichtiger 
Teil des Berichts zuhanden des 
Bundesrats sein, den ich im Som-
mer abliefern muss.

Nicht weniger als zehn Jahre 
sollen die Vorarbeiten für die 
Räumung des ehemaligen 
Munitionslagers dauern –  
warum dauert das so lange?
Das ist aus verschiedenen 
 Gründen so: Wir müssen kom-
plexe Bauvorhaben planen, zum 
Beispiel für den Schutz von 
Schiene und Strasse. Ein weite-
rer baulicher Aspekt: Hinter dem 
Dreispitz, der markanten Fels-
formation an der Flueh, vermu-
ten wir besonders viel Munition. 
Deshalb müssen wir zuerst  
den Dreispitz abtragen oder si-
chern – das allein wird bis zu 
acht Jahre dauern.

Nochmals: In dieser langen Zeit 
kann etwas passieren. Drängen 
sich nicht Sofortmassnahmen 
per Notrecht auf?
Wir haben bereits Sofortmass-
nahmen umgesetzt. Die gesam-
te Anlage wird mit insgesamt 
sechzig Kameras und Sensoren 
überwacht. Damit können Ver-
änderungen der Temperatur, 
Gasentwicklungen oder Fels-
bewegungen gemessen werden. 
Werden definierte Grenzwerte 
überschritten, werden sofort 
Alarmierungsmechanismen aus-
gelöst. Es besteht eine Notfall-
planung, der Bevölkerung wur-
de ein Merkblatt für das richtige 
Verhalten im Notfall abgegeben. 
Jetzt sind wir daran, die soge-
nannten Vorausmassnahmen 
umzusetzen. Im Fokus stehen 
erste Schutzmassnahmen gegen 
den vermuteten Trümmerwurf 
im Falle einer Explosion. Rasch-
möglichst wollen wir bei den 
Eingängen der Anlage zum Bei-
spiel Stahlbetonverbauungen, 

Hochdrucktore und Netze in-
stallieren.

Was heisst raschmöglichst?
Mit diesen Arbeiten wollen wir 
nächstes Jahr beginnen. Ganz ak-
tuell führen wir übrigens Kern-
bohrungen durch, um die Was-
serqualität zu testen. Bisher ist 
dort alles im grünen Bereich.

Apropos Wasser: Nach der 
Katastrophe von 1947 wurde 
Munition aus Mitholz in den 
Oberländer Seen versenkt.  
Eine weitere Baustelle.
Sehen Sie: Nach heutigem Wis-
senstand würde man ein Muni-
tionslager niemals so nahe bei 
Bevölkerung, Schiene und Stras-
se bauen. Und die Entsorgung 
von Munition in den Seen wäre 
heute schlicht undenkbar. Detail-
lierte Untersuchungen vor eini-
gen Jahren haben gezeigt, dass 
die Munition unter dem See-
grund in Schlick verpackt und 
versiegelt ist. Nach unseren 
 Einschätzungen ist dies sicherer 
als eine allfällige Bergung der 
Munition.

Konkret nochmals zur Räu-
mung ab circa 2031 – wie sieht 
der Plan aus?
Bei Räumungsbeginn wird der 
Dreispitz abgetragen sein, damit 
wir von oben nach unten ar-
beiten können. Aufgrund des 
 heterogenen Zustands der An-
lage haben wir ein flexibles 
 Räumungskonzept erstellt. Wir 
werden Schritt für Schritt voran-
gehen. Und dabei voraussichtlich 
auch ferngesteuerte Baumaschi-
nen einsetzen. Aber es werden 
auch die weltweit anerkannten 
Experten des Kommandos Kamir 
aus Spiez (Kamir ist die Fachstel-
le der Schweizer Armee im Be-
reich Kampfmittelbeseitigung 
und Minenräumung, Anmerkung 
der Red.) zum Einsatz kommen, 
die unproble matische Munition 
«von Hand» entfernen werden. 
Das Kommando Kamir verfügt 
über eine ganze Palette von 
Räummethoden.

Das erklärte Ziel ist die Räu-
mung der Munition. Sie halten 
sich aber mit der Überdeckung 
des ehemaligen Munitions-
lagers mit Gestein eine Hinter-
tür offen. Das ist Taktik.
Wenn dieser Eindruck entstan-
den ist, haben wir das zu wenig 
genau erklärt. Wir haben abso-
lut klar gesagt, dass das Ziel die 
Räumung ist. Bis alle Munition 
entfernt und entsorgt ist. Punkt. 
Aber: Sollte sich bei der Räu-
mung herausstellen, dass diese 
schlicht zu gefährlich wird, 
müssten wir wohl oder übel die 
Option Überdeckung prüfen. Wir 
werden aber auf jedem Fall mit 
der Räumung beginnen, wie 
 gesagt Schritt für Schritt voran-
gehen – und die Sicherheitslage 
jederzeit überprüfen.

Freuen Sie sich darauf, dass Sie 
in vier Jahren pensioniert 
werden? Das ist lange vor der 
heissen Phase in Mitholz. . .
Ich arbeite sehr gern und erach-
te es als Privileg, mit der Leitung 
der Variantenevaluation Mitholz 
beauftragt worden zu sein. Ich 
setze persönlich alles daran, dass 
unsere Pläne in die Tat umge-
setzt werden können.

Hanspeter Aellig, Leiter Variantenevaluation Mitholz, spricht im Interview über die Räumung des ehemaligen Munitionslagers. Foto: Christoph Gerber

Zur Person

Der 1964 geborene Adelbodner 
Hanspeter Aellig ist Metallbau-
techniker und arbeitete als Berufs-
offizier der Panzertruppen in 
verschiedenen Funktionen auf dem 
Waffenplatz Thun, zuletzt als Kom-
mandant der Panzerschulen. Seit 
1993 arbeitet der Oberst im Gene-
ralstab beim Eidgenössischen 
Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport, 
aktuell als Leiter des Projekts 
Variantenevaluation Mitholz. Er 
sitzt für die FDP im Thuner Stadt-
rat, ist verheiratet und Vater von 
zwei erwachsenen Söhnen. (sgt)


